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Grundmodell der „reinen“ Produktionsprogrammplanung

· Zielfunktion:
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· 1. Nebenbedingung (Mehrproduktrestriktion):
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· 2. Nebenbedingung (Nichtnegativitätsbedingung, Absatzrestriktion, Einproduktrestriktion):
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Wenn Lösung vorhanden, dann immer mit Simplex möglich. In bestimmten Spezialfällen kann darauf verzichtet werden, in dem Erfüllung der Produktherstellung nach spezifischen Stückdeckungsbeiträgen geordnet wird:

· keine bindende Mehrproduktrestriktion

· eine bindende Mehrproduktrestriktion

· mehrere bindende Mehrproduktrestriktionen

· Rangfolge der Produkte gemäß der spezifischen Stückdeckungsbeiträge ist bei all diesen bindenden Mehrproduktrestriktionen gleich

· eine Mehrproduktrestriktion ist für alle Produkte am stärksten bindend

· andernfalls: SIMPLEX


Spezifischer Stückdeckungsbeitrag: 
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Wenn bei Simplex-und Opportunitätskostenaufgaben eine Veränderung der Kapazitäten vorgenommen werden soll, immer dazuschreiben: „Unter der Vorraussetzung, dass der Lösungsraum immer noch derselbe ist.“ (denn wenn nicht, müßte man den Lösungsraum neu bestimmen!)

Notwendige Bedingungen zur Konzernabschlußpflicht

Ökonomisches Konzept

· TU unter einheitlicher Leitung wie MU und Beteiligung des MU an diesem TU

Juristisches Konzept (oder Control-Konzept)

Konzernabschlußpflicht, wenn eine der drei folgenen Kriterien gegeben ist:

· MU hat die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter am TU

· Organbestellungsrecht: MU kann die Mehrheit der Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsgremien bestimmen

· Beherrschungsvertrag, in dem dem MU ein beherrschender Einfluß auf das TU geregelt ist


Abkürzungen im Konsolidierungsjargon

AaG = Ausgleichposten für Anteile außenstehender Gesellschafter
KAP = Konsolidierungsausgleichsposten (auch als UB (aktivisch/passivisch) = Unterschiedsbetrag bezeichnet)
BWM = Buchwertmethode
NBM = Neubewertungsmethode
KAP = Kapitalanteilsmethode (bei Equity-Methode)
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